
Raumplanung

Die politische Gemeinde stellt durch die Raumplanung die zweckmässige Nutzung des Bodens sowie

die geordnete Besiedelung und die bauliche Entwicklung des Gemeindegebietes sicher. Als

Instrumente gelten Richt-, Zonen- und Sondernutzungspläne.

Zuständige Abteilung:

Bauverwaltung

https://www.oberbueren.ch/verwaltung/abteilungen/bauverwaltung.html/79/unit/3

